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Bekanntmachung 
 
 
 

 

Ortsübliche Bekanntgabe des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 der Stadt Elsterberg 

 

Der Jahresabschluss der Stadt Elsterberg wurde gemäß § 88 Abs. 1 und 2 der 

Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) erstellt. 

 
Gemäß § 104 der SächsGemO unterliegt die Jahresrechnung einschließlich des Anhangs mit 

allen Anlagen und des Rechenschaftsberichts der örtlichen Prüfung. Die örtliche Prüfung der 

Jahresrechnung 2019 erfolgte durch die bestellte Rechnungsprüferin Terpitz Bast 

Ronneberger GmbH, Leipzig. Der Prüfbericht vom 30. Juli 2024 liegt vor. Im Ergebnis der 

Prüfung wird empfohlen, die Beschlussfassung dem Stadtrat der Stadt Elsterberg zur 

Feststellung des Jahresabschlusses vorzulegen. 

 
Der Stadtrat der Stadt Elsterberg hat auf Grund des § 88 der SächsGemO am 04.09.2024 mit 

Beschluss-Nr.: 466 (8/2024) den Jahresabschluss zum 31.12.2019 mit einer Bilanzsumme in 

Höhe von 24.529.114,47 EUR festgestellt. 

 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 liegt entsprechend § 88 der SächsGemO in der 

Stadtverwaltung Elsterberg, Marktplatz 1, in der Kämmerei (Zimmer 5) 

 
zur Einsichtnahme zu den Öffnungszeiten: 

 
Montag 9:00 Uhr – 12:00 Uhr  

Dienstag 9:00 Uhr – 12:00 Uhr und 13:00 Uhr – 16:30 Uhr 

Donnerstag 9:00 Uhr – 12:00 Uhr und 13:00 Uhr – 18:00 Uhr 
Freitag 9:00 Uhr – 12:00 Uhr   

 
für jedermann öffentlich aus. 

 
Mit der Neufassung der SächsGemO zum 9. Februar 2022 haben Kommunen gemäß § 88 

Abs. 5 das Wahlrecht, für Jahresabschlüsse bis einschließlich 2020 auf Anhang und 

Rechenschaftsbericht zu verzichten. Von diesem Wahlrecht hat die Stadt Elsterberg Gebrauch 

gemacht. 

 

 
Stadt Elsterberg 

 
 

Axel Markert 
Bürgermeister 
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Die im Amtsblatt enthaltenen Bekanntmachungen sind ohne Unterschrift gültig. 

Das elektronische Amtsblatt der Stadt Elsterberg kann auch in gedruckter Form im Rathaus der Stadt 

Elsterberg, Marktplatz 1, 07985 Elsterberg, Zimmer 1 eingesehen und gegen Freiumschlag 

angefordert werden. 
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